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ELSTER – Ihr Online-Finanzamt
Freischaltung des Datenabrufs  
für andere Personen

MINISTERIUM DER FINANZEN UND FÜR EUROPA

Ihr Finanzamt 

im Internet
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Sie haben für eine andere 
Person (z.B. für Familien-
mitglieder) einen Antrag 

auf Datenabruf gestellt und die-
se andere Person hat einen Frei-
schaltcode erhalten? Diesen Frei-
schaltcode geben Sie in Ihrem 
Benutzerkonto ein. Am Folgetag 
können Sie die Daten der ande-
ren Person abrufen. 

Nach dem Login auf 
www.elster.de sehen Sie 

die Startseite Ihres Benutzerkon-
tos. Auf der linken Seite finden Sie 
die Menüleiste. Gehen Sie dort zu 
dem Punkt „Formulare & Leistun-
gen“.

Es öffnet sich eine neue 
Übersichtsseite. 

Um zu den Punkten für den Daten-
abruf zu gelangen, klicken Sie nun 
auf den Punkt „Bescheinigungen 
verwalten“.

Wählen Sie den Punkt „Be-
scheinigungen anderer 

Personen“. 

Unter diesem Punkt können Sie 
Abrufberechtigungen beantragen, 
freischalten und auch jederzeit 
wieder löschen. 

Unter dem Punkt „Meine Abruf-
berechtigungen“ sind alle Abruf-
berechtigungen aufgeführt, die 
diesem Benutzerkonto erteilt 
wurden. 
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Der Status „Offen“ bedeu-
tet, dass diese Berechti-

gung noch nicht freigeschalten 
wurde.  
Über das Häkchen-Symbol  
hinter dem jeweiligen Antrag kann 
die Freischaltung vorgenommen 
werden.

Auf der folgenden Seite 
werden Ihnen noch ein-

mal die Daten der Berechtigung 
wie Identifikationsnummer und 
Ordnungsmerkmal angezeigt. Im 
Bereich „Freischaltcode“ müssen 
Sie dann den zugehörigen Frei-
schaltcode eingeben. Wenn Sie 
für mehrere Personen die Berech-
tigung zum Datenabruf beantragt 
haben, achten Sie darauf, dass 
Sie den richtigen Freischaltcode 
eingeben. Jeder Person wird ein 
eigener Code zugesandt.

Ist die Eingabe erfolgt, klicken Sie 
auf „Nächste Seite >“.
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Die folgende Seite sieht 
fast identisch zur vorher-

gehenden Seite aus. Prüfen Sie 
noch einmal die Eingabe des Frei-
schaltcodes und klicken Sie dann 
auf „Absenden“. 

Sie erhalten dann die Be-
stätigung über den erfolg-

reichen Versand.  Ab dem Folge-
tag kann der Datenabruf für diese 
Person erfolgen. 

Für den Abruf nutzen Sie Ihren 
eigenen Abrufcode. Alle Datenab-
rufe in einem ELSTER-Benutzer-
konto erfolgen mit dem gleichen 
Abrufcode. Für die andere Person 
wird kein gesonderter Abrufcode 
erstellt um die Daten abzurufen. 
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Weitere Informationen zu ELSTER und Tipps für Ihre Steuererklärung finden Sie in 
unserem Publikationsshop auf finanzamt.brandenburg.de
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